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der Gemeinde Ascheberg über die Benutzung des gemeindlichen 
Umkleidehauses und des Badestrandes 

 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch 
Ges. v. 04. 01. 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6) wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung vom 26. März 2020 folgende 1. Nachtragssatzung erlassen: 
 

 

§ 1 
 

Der § 1 (Geltungsbereich) Abs 2. wird wie folgt geändert: 
 
(2) Die Gemeinde Ascheberg ist Besitzerin des Umkleidehauses und Besitzerin des 
Badestrandes. 

 
 

§ 2 
 

Der § 2 (Geltungsdauer – Öffnungszeiten) wird um folgenden Abs. 3 ergänzt: 
 
(3) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, das Umkleidehaus incl. Toilettenanlage zu 
schließen bzw. geschlossen zu halten, sofern ein ordentlicher Betrieb nicht gewähr-
leistet ist. 
 
 

§ 3 
 

§ 10 (Rettungsgerät, Notruf) Abs. 1 Buchstage b wird gestrichen. 
 
 

§ 4 
 

§ 13 (Ordnungswidrigkeiten) Abs. 2 wird wie folgt geändert:  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 EUR geahndet 
werden. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Ascheberg,  d.  27. März  2020                                                   Gemeinde Ascheberg 

                                                                                                       Der Bürgermeister 

---   LLL...   SSS...   ---      
                                                                           Gez. 

                                         Thomas Menzel 

 

 

 

veröffentlicht:   

 

 

Ascheberg,  d.  31.  März  2020     

                                                                                                     Gemeinde Ascheberg 

                                                                                                        Der Bürgermeister 

   ---   LLL...   SSS...   ---      
                                                                   Gez. 

                                          Thomas Menzel                                                    
 
 
 
 


